
 

 

Formulierung aktuell 

Vorstand 

§ 19 

(1) Dem Vorstand obliegt die Verwaltung der Handwerkskammer; der Präsident und der 

Hauptgeschäftsführer, im Verhinderungsfalle ihre Vertreter, vertreten gemeinsam 

die Kammer gerichtlich und außergerichtlich. Der Vorstand bereitet die 

Verhandlungen der Vollversammlung vor und führt ihre Beschlüsse aus. Die 

Mitglieder des Vorstandes haften der Handwerkskammer für pflichtgemäße 

Verwaltung wie Vormünder ihren Mündeln. 

 

Geschäftsführung 

§ 37 

(10) Der Hauptgeschäftsführer ist für die gewissenhafte Erfüllung der ihm obliegenden 

Amtspflichten und für die ordnungsgemäße Erledigung der den übrigen Bediensteten 

der Kammer unter seiner Leitung übertragenen Verwaltungsgeschäfte verantwortlich. 

Formulierung neu 

Vorstand 

§ 19 

(1) Dem Vorstand obliegt die Verwaltung der Handwerkskammer; der Präsident und der 

Hauptgeschäftsführer, im Verhinderungsfall ihre Vertreter, vertreten gemeinsam die 

Kammer gerichtlich und außergerichtlich. Der Vorstand bereitet die Sitzung der 

Vollversammlung vor und führt ihre Beschlüsse aus. Die Mitglieder des Vorstandes 

haften der Handwerkskammer für jeden aus einer Pflichtverletzung entstandenen 

Schaden, soweit ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt; sind mehrere für 

den Schaden verantwortlich, so haften sie als Gesamtschuldner. Die Haftung tritt auch 

dann ein, wenn nicht zum Vorstand gehörende Person an der Verursachung des 

Schadens beteiligt sind. 

Geschäftsführung 

§ 37 

(10) Der Hauptgeschäftsführer ist für die gewissenhafte Erfüllung der ihm obliegenden 

Amtspflichten und für die ordnungsgemäße Erledigung der den übrigen Bediensteten der 

Kammer unter seiner Leitung übertragenen Verwaltungsgeschäfte verantwortlich. Er haftet 

für jeden aus einer Pflichtverletzung entstandenen Schaden, soweit ihm Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sind mehrere für den Schaden verantwortlich, so haften sie als 

Gesamtschuldner. 


